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  HIGHLIGHTS der WIFO-BAUHANDWERKER-SACH-POLICE              (Auszug) 
  Verbesserte Neuwertentschädigung für bewegliche Sachen (Verzicht auf den Zeitwertvorbehalt) 
  Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Schäden bis 100.000 € 
  Weitgehender Unterversicherungsverzicht 
  Bis zu 4 Betriebsarten in einer Police versicherbar 
  Streichung der 48-Stundenklausel innerhalb der Kleinbetriebsunterbrechung 
  Versicherte Kosten überwiegend zusätzlich bis zur Versicherungssumme, maximal 1.000.000 € 
  Umfassender Versicherungsschutz inklusive optionaler Deckung für Elementar und unbenannte Gefahren 

  

Baustellendeckung innerhalb Deutschland : 
- Ertragsausfallschäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion und Luftfahrzeuge an einer zukünftigen Arbeits-

stätte bis maximal 100.000 € 
- Lagerung auf Baustellen in Bürocontainern, Baubuden, allseitig geschlossene Baustellen-/Lagercontainern, 

Lagerräumen in Rohbauten 
- Versichert gelten die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel bis zu 100.000 € je Schadenfall 
- Für die Gefahren Einbruchdiebstahl/Vandalismus nach einem Einbruch, Raub und weitere Elementar- 

gefahren ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 10.000 € begrenzt.  
Die Selbstbeteiligung für Schäden durch Einbruchdiebstahl beträgt 10 % mindestens 250 €. 

- Es sind die besonderen Sicherungsrichtlinien der Klausel 
„Abhängige Außenversicherung für Sachen auf Baustellen“ zu beachten. (siehe Sicherungsklassen) 

  

Optionaler Einschluss Werkverkehr mit Entschädigungsgrenzen bis zu 30.000 € je Schadenfall. (15.000 € je KFZ) 
Mitversichert gelten auch ständig im KFZ verbleibende Sachen des VN wie Werkzeug, Maschinen u.ähnl. sowie 
Ausstellungsgüter und Musterkollektionen. Weitere zusätzlich mitversicherte Sachen außerhalb der gewählten 
Entschädigungsgrenze wie Reisegepäck des Transportbegleiters, PC´s, Laptops, Netbooks, Notebooks, Mobiltelefo-
ne, Smartphones, Digicam usw. mit unterschiedlichen Wertgrenzen.  

  Optionaler Einschluss der stationären technischen Gefahren (Elektronik/Maschinen) bis zu 30.000 € je Schadenfall 

  
Optionaler Einschluss der Glaspauschalversicherung ohne Flächenbegrenzung inklusive Werbeanlagen 
sowie Glaskeramik-Kochflächen, Aquarien und Terrarien, künstlerische bearbeitete Glasscheiben,-platten und –
spiegel, Blei-, Messing- oder Eloxalverglasung, transparentes Glasmosaik, Waren und Dekorationsmitteln 

  BESONDERES HIGHLIGHT : 
  ARAG-Forderungsmanagement für unstrittige Forderungen ab 25 € bis 250.000 € 

Dieser Baustein gilt beitragsfrei vereinbart und für Firmen bis maximal 50 Mitarbeitern. 
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01  ALLGEMEINE INFORMATIONEN  

  WIFO-Partner :       WIFO 776287 

  Anrede :  Herr         Frau  Firma        

  
Versicherungsnehmer :       

      

  
Postanschrift  
(PLZ, Ort, Straße, Nr.) : 

      

  Postleitzahl des Risikoortes :  

  Risikoort :  

  Straße, Hausnummer :  

  Betriebsart 1 :  Sicherungsklasse  

  Weitere Betriebsarten :  NEIN  JA 

  Betriebsart 2 :  Sicherungsklasse 

  Betriebsart 3 :  Sicherungsklasse 

  Betriebsart 4 :  Sicherungsklasse 

  Versicherungssumme  als Höchstentschädigung 

02    GRUNDDECKUNG inklusive Baustellendeckung 

  

Im Rahmen der Grunddeckung gelten nachfolgend genannte Gefahren versichert : 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Überspannung durch Blitz, Nutzwärme, Implosion, Fahrzeuganprall, Rauch- oder Russschäden, Überschalldruck-
wellen, Böswillige Beschädigung, Innere Unruhen, Streik, Aussperrung, Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel  
Alle genannten Gefahren inklusive Kleinbetriebsunterbrechung mit einer Haftzeit von 12 Monaten und in Höhe der Sachinhaltssumme.
Sachen in Bürocontainern/Baubuden/Lagercontainern/Lagerräumen innerhalb BRD. Erläuterungen siehe Klausel Baustellendeckung. 
ARAG-Forderungsmanagement für unstrittige Forderungen bis 250.000 € und für Betriebe bis maximal 50 Mitarbeiter 

    GRUNDDECKUNG inklusive Baustellendeckung + ELEMENTAR 

  

Es gelten ALLE im Rahmen der Grunddeckung genannten Gefahren versichert. 
Zusätzlich gilt der Baustein Elementar inklusive Kleinbetriebsunterbrechung vereinbart. 
Versichert gelten Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch. 
Die Selbstbeteiligung beträgt 1.000 € je Schadenfall, Jahresmaximierung 6.000.000 € je Versicherungsgrundstück 
Die Wartezeit ohne Vorversicherung beträgt 1 Monat  

    GRUNDDECKUNG inklusive Baustellendeckung + ELEMENTAR + UNBENANNTE GEFAHREN 

  

Es gelten ALLE im Rahmen der Grunddeckung + Elementar genannten Gefahren versichert. 
Zusätzlich gilt der Baustein Unbenannte Gefahren inklusive Kleinbetriebsunterbrechung vereinbart. 
Versichert gelten Zerstörung oder Beschädigung durch unvorhergesehene Gefahren.  Die Selbstbeteiligung beträgt 10 % mindestens 1.000 € 
je Schadenfall. Die Höchstentschädigung beträgt 2.000.000 €, maximal 4.000.000 € je Versicherungsgrundstück und Jahr. 

  Jahresprämie inklusive Versicherungssteuer für die gewählte Deckung  

  ZUSATZDECKUNGEN          –          Sofern gewünscht bitte auswählen ! 
  WERKVERKEHR  Jahresprämie inkl. Vers.St. :  

  

Als Geltungsbereich gilt BRD, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Österreich. Es gilt die gewählte Höchstentschädigung pro Vertrag  
bis 30.000 € sowie die Höchstentschädigung je KFZ mit Hänger von 15.000 €. Zusätzlich mitversichert gelten das Reisegepäck des Transport-
begleiters bis 1.000 €, mitgeführte PC/Tablets bis 2.500 €, Handy/Digicam u.ä. bis 400 €, fest montierte und abschließbare Werkzeugkisten bei 
Fahrzeugen mit offener Ladefläche/Pritschenwagen (sofern beantragt). Die Selbstbeteiligung beträgt 250 €,  bei Be- und Entladeschäden  
von Handelsgütern 200 €, Nachtzeit von 22.00 – 6.00 Uhr 20 % mindestens 250 € maximal 2.500 €, bei Notbremsungen 10 % mindestens 100 €. 

     bis 10.000 € Höchstentschädigung    bis 20.000 € Höchstentschädigung    bis 30.000 € Höchstentschädigung 

     inkl. 2.000 € für Werkzeugkisten    inkl. 2.000 € für Werkzeugkisten    inkl. 2.000 € für Werkzeugkisten 

  GLASVERSICHERUNG  Jahresprämie inkl. Vers.St. :  

  
Versichert gilt die gesamte Innen- und Außenverglasung ohne Flächenbegrenzung. Insbesondere Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Glas 
und Kunststoff, Glasbausteine und Profilbaugläser, Werbeanlagen ohne Begrenzung 

     bis 100 qm Gewerbegrundfläche    bis 150 qm Gewerbegrundfläche    bis 200 qm Gewerbegrundfläche 

  SCHÄDEN AN TECHNISCHER BETRIEBSEINRICHTUNG Jahresprämie inkl. Vers.St. :  

  

Versicherte Sachen im Rahmen dieses Bausteins zur Geschäftsinhaltsversicherung sind alle dem Betrieb des Versicherungsnehmers dienenden 
elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Geräte sowie Maschinen und maschinellen Einrichtungen, sofern es sich um versicherte 
bewegliche Sachen handelt. Versichert gilt Beschädigung, Zerstörung und Abhandenkommen durch Diebstahl – Ohne Mobilrisiko 
Die Selbstbeteiligung beträgt 250 € je Schadenfall. 

     bis 10.000 € Höchstentschädigung    bis 20.000 € Höchstentschädigung    bis 30.000 € Höchstentschädigung 

  Gesamtjahresprämie inkl. Versicherungssteuer  

  Zahlweise  1/1  1/2 + 3 %   1/4 + 5 %  1/12 + 5 % 

  Zahlprämie gemäß Zahlweise (inklusive 19 % Versicherungssteuer und eventuellem Ratenzuschlag)  
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03  BEDINGUNGEN/VEREINBARUNGEN  

  
Business Vorsorge – Sach-Versicherungsbedingungen (AVB GS 2013) – Bausteine A, B, D, E, F, G, H 
Vereinbarte und zu vereinbarende Allgemeine Klauseln zur Geschäftsinhalt-, Glas- und Betriebsunterbrechungs- (KBU), 
Autoinhalt- / Werkverkehrs sowie für den Baustein Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischer Betriebseinrichtung; 
Sonderbedingungen der „WIFO-Bauhandwerker Sach-Police“ – Stand  6.2015 

 
04  EXKLUSIVITÄTSKLAUSEL 

  
Die Konditionen dieses Sonderkonzeptes gelten nur, solange der Vertrag über die WIFO GmbH geführt wird. Bei einem „Maklerwechsel“ oder 
Ausscheiden des Maklers aus dem Maklerpool WIFO GmbH ist der jeweilige Einzelvertrag zur nächsten Hauptfälligkeit auf Normalkonditionen 
umzustellen. Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag zum Ablauf ordentlich zu kündigen, bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
05  ANNAHMERICHTLINIEN 

  

Die Risiken befinden sich in Gebäuden der Bauartklassen I+II ohne gefahrenerhöhende Umstände (feuergefährlich) innerhalb des Gebäudes  
oder in einer Entfernung kleiner 10 m. Die Versicherungsräume sind allseitig umschlossen. Die Versicherung erfolgt zum Neuwert 
Eventuelle Vorverträge wurden nicht vom Versicherer gekündigt, abgelehnt oder im beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben. 
Der Vorschadenverlauf der letzten 3 Jahre und des lfd. Versicherungsjahres ist kleiner als 60 % bezogen auf die Nettoangebotsprämie. 
Kein Elementarschaden in den letzten 10 Jahren. Die Prüfung von zeichenbaren Elementarrisiken erfolgt durch den Versicherer bzw. WIFO. 
Die Sicherungsklasse gemäß der ausgewählten Betriebsart ist einzuhalten. Bei mehreren Betriebsarten gilt immer die höchste Sicherungsklasse. 
Bei Baustellenrisiken gelten die Sicherungen gemäß der Klausel „Abhängige Außenversicherung für Sachen auf Baustellen“  
der WIFO-Bauhandwerker-Sach-Police. Bis zu einer Versicherungssumme von 50.000 € gilt immer die Sicherungsklasse 1.

  Die Annahmerichlinien gelten erfüllt                           Bestätigung durch Makler oder Antragsteller   

 
06  BEGINN / ABLAUF / VORVERSICHERUNG 

  Beginn :       12.00 Uhr  -  Laufzeit mindestens 1 Jahr 
  Ablauf :       12.00 Uhr   
  Vorversicherung :  Nein    Ja   
  Name des Vorversicherers :       
  Versicherungs-Nummer :       

  Vorschäden :         
                     

Sofern Ja, bitte 
Anzahl, Art, Höhe ! 

  Vertrag beendet zum :       durch     Antragssteller    Versicherer 
  Kündigungsgrund des VR :       
 

07  SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

  

Für diesen Vertrag wird das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren vereinbart. Zu diesem Zweck erteile ich/erteilen wir dem  
Versicherer folgendes SEPA-Lastschriftmandat. Ich ermächtige/Wir ermächtigen Sie, Zahlungen von meinem/unseren unten an-
gegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Hiermit weise ich mein/weisen wir unser unten genanntes Geldinstitut  
zugleich an, die von Ihnen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Geldinstitut vereinbarten Bedingungen. 

  IBAN: D E                                         
  Wenn IBAN unbekannt: Konto:        BLZ:       
  Bitte nur angeben wenn der Beitragszahler/Kontoinhaber nicht Versicherungsnehmer ist ! 
  Name, Vorname:       
  Strasse, Hausnummer:             
  Postleitzahl, Ort:             
  Unterschrift Beitragszahler:       Ort, Datum:       
 

08  UNTERSCHRIFT 

  Bitte achten Sie auf eine vollständige und richtige Beantwortung der Fragen zu risikoerheblichen Umständen im Antrag. Sie gefährden sonst  
Ihren Versicherungsschutz.  

  Unterschrift Antragsteller:       Datum:       
  Unterschrift WIFO-Partner:       Datum:       
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09  ZEICHNUNGSVORAUSSETZUNG 

  

Allgemein 
Versicherungen, durch die gleiche oder vergleichbare Interessen, Gefahren, Risiken oder Sachen wie bei der hier beantragten Versicherung ab-
gesichert wurden, sind durch andere Versicherer weder abgelehnt, gekündigt oder aufgehoben worden. 
Die Schadenquote (Verhältnis von Prämien zu Schadenzahlungen inkl. Reserven) der beantragten Versicherung beträgt innerhalb des zurücklie-
genden 3-Jahreszeitraumes nicht mehr als 60 % bezogen auf die Prämie dieses Angebotes. 
Es befinden sich keine Niederlassungen oder Betriebsstätten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

Sachversicherung 
Die versicherten Sachen befinden sich in bezugsfertigen Gebäuden, die in massiver Bauweise (z. B. Außenwände aus Beton, Mauerwerk) und 
harter Dachung (z. B. Ziegel, Schiefer, Betonplatte, gesandete Dachpappe) errichtet sind. Diese Gebäude sind allseits geschlossen (keine offenen 
Seiten). Es liegt keine Gefahrerhöhung durch Leerstand oder durch fremde Betriebe des Gastgewerbes, der Holz-, Kunststoff-, Schaumstoffver-
arbeitung oder durch Lager mit feuergefährlichen, explosiven Stoffen im Gebäude oder in unmittelbarer Nachbarschaft vor. Die versicherten 
Sachen befinden sich in allseits geschlossenen Räumen und die dem Vorschlag beigefügten Sicherungsrichtlinien sind für die Annahme notwen-
dig und Bestandteil des Vertrages (s. hierzu auch Erklärungen des Kunden). 

Für die Versicherung von weiteren Elementarschäden gilt: 
Der Versicherungsort befindet sich nach dem Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS) innerhalb der Gefähr-
dungsklasse 1 oder 2. Auf dem Versicherungsort oder in dessen Umgebung sind in den letzten 10 Jahren keine Schäden durch Überschwem-
mung, Starkregen, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch sowie Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch eingetreten. 
Erklärung des Kunden 
Wichtig für den Antragsteller: 
Bevor Sie diesen Antrag/Deckungsauftrag unterschreiben, lesen Sie bitte auch die folgenden wichtigen Hinweise. Diese sind Bestandteile des Versicherungsvertra-
ges. Sie machen mit Ihrer Unterschrift diese Hinweise zum Inhalt des Antrages. Alle in diesem Antrag gestellten Fragen sind nach bestem Wissen sorgfältig, vollstän-
dig und richtig zu beantworten. Eine Verletzung Ihrer vorvertraglichen Anzeigepflicht kann uns zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigen oder zu einer Bedin-
gungsanpassung führen. Bitte beachten Sie hierzu die Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie die Ausführungen zur Bedeutung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht in den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen. 
Die dem Vorschlag beigefügte Sicherungsrichtlinie und Zusatzvereinbarung sind für die Antragsannahme notwendig und sind wesentlicher Bestandteil des Vertra-
ges. Die vereinbarten Sicherungen müssen spätestens innerhalb von vier Wochen nach Vertragsbeginn, sofern nicht eine andere Frist mit der Hauptverwaltung der 
Interlloyd Vers. AG vereinbart wurde, installiert sein. Der Versicherungsnehmer hat während der Vertragslaufzeit die vorhandenen und vereinbarten Sicherungen 
voll gebrauchsfähig zu erhalten und bei Abwesenheit, soweit zur Funktionsbereitschaft technisch erforderlich, zu aktivieren. Ansonsten kann der Versicherungs-
schutz im Rahmen des §28 VVG ganz oder teilweise verloren gehen.  
Bedingungsgemäß umfasst der Versicherungsschutz die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers. Nicht ver-
sichert sind, unbeschadet Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung), weitere in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Gewerbeerlaubnis aufgeführten Tätigkei-
ten. 
Sie erklären sich bereit, dass wir Auskünfte beim Vorversicherer einholen dürfen. Bedingungsgemäß umfasst der Versicherungsschutz die im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers.  
Gilt nur beim Antragsmodell / Deckungsauftrag:  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie folgende Unterlagen zu den beantragten Versicherungen erhalten haben und ausreichend Zeit 
hatten, von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen (falls nicht zutreffend, bitte streichen): 
- Versicherteninformation 
- Allgemeine Versicherungsbedingungen 
- Datenschutzeinwilligungserklärung 
- Widerrufsbelehrung 
- Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
Datenschutzeinwilligungserklärung  
In der „Datenschutzeinwilligungserklärung“ befinden sich wichtige Informationen zum Datenschutz. Sofern nicht gestrichen, bestätigen Sie mit 
Ihrer Unterschrift, dass Sie diese gelesen haben, und willigen ein, dass Ihre allgemeinen personenbezogenen Daten wie dort beschrieben ver-
wendet werden. Diese Einwilligung ist Inhalt dieses Antrages und wird wichtiger Bestandteil des Vertrages. 
Sie können der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Werbung, Markt- und Meinungsforschung jederzeit widersprechen bei:  
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Telefax +49 (0) 2 11 9 63 – 3033, E-Mail service@interlloyd.de 
Wir nutzen Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen. Zweck ist es, die 
Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu überprüfen, um Kosten – insbes. für die Gemeinschaft der Versicherten – zu vermeiden, die bei Zah-
lungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. Hierzu werden Vorname, Nachname, Anschrift und Geburtsdatum an die Firma InfoScore Consumer 
Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden und dem Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstr. 12, 41460 Neuss über-
mittelt. 
Maklervollmacht: Die Vorlage einer gültigen ordnungsgemäßen Maklervollmacht wird versichert. 
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10  SACHINHALT / BETRIEBSUNTERBRECHUNG 

  LEISTUNGSÜBERSICHT Versicherungssumme / 
Höchstersatzleistung 

Selbstbehalt 

  
Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren nicht vereinbart ist, entfallen die diese Gefahren betreffenden 
Bestimmungen. Die Entschädigungsleistung errechnet sich aus der vereinbarten Versicherungssumme (VSU), sofern sich im Fol-
genden keine andere Höchstentschädigungsgrenze (He) oder Vereinbarung ergibt. 

  Grunddeckung : 

  Sachsubstanz + Betriebsunterbrechung  
(sofern keine anderen Entschädigungsgrenzen bestehen) 

Vereinbarte VSU Ohne 

  Kosten - summarisch – 
(sofern keine anderen Entschädigungsgrenzen bestehen) 

zusätzlich bis zur VSU, max. 
1.000.000 € Ohne 

  Kosten BU - summarisch – 
(sofern keine anderen Entschädigungsgrenzen bestehen) 

zusätzlich bis zur VSU, max. 
1.000.000 € Ohne 

  Unterversicherungsverzicht – Sonderregelung WIFO geht dieser Klausel vor 10% der VSU max. 100.000 € Ohne 

  Vorsorge 10% der VSU max. 50.000 € Ohne 

  Verbesserte Neuwertentschädigung für bewegliche Sachen(Verzicht auf den  
Zeitwertvorbehalt) • Ohne 

  Entschädigungsleistung bei grob fahrlässig verursachten Schäden 100.000 € Ohne 

  Zeitwertentschädigung für Handel mit gebrauchten Waren • Ohne 

  Zeitwertentschädigung für Handel mit gebrauchten Schmucksachen, Pelzen, Kunstgegen-
ständen und echten Teppichen 

10% der VSU 20% 

  Versicherte Sachen : 
  Kaufmännische + technische Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte inkl. auf Datenträgern • Ohne 

  Vom Mieter eingebrachte Gebäudebestandteile • Ohne 

  Außen am Gebäude angebrachte Sachen : Feuer / Leitungswasser / Sturm / Hagel 10.000 € Ohne 

  Fest montierte Firmen-, Praxisschilder und Werbeanlagen auf und außerhalb des Vers.-
grundstückes 2.000 € Ohne 

  Tabakwaren   

  - ohne Verschluß 5.000 € Ohne 

  - unter Verschluss in abschließbaren Behältnissen mit erhöhter Sicherheit auch 
gegen die Wegnahme selbst oder in einwandigen abschließbaren Stahlschränken 

7.500 € Ohne 

  Anschauungsmodelle, Prototypen, etc. und für die laufende Produktion nicht verwendbare 
Fertigungsvorrichtungen - zum Zeitwert - • Ohne 

  Ausstellungsware im fremden Eigentum • Ohne 

  Einschluss versicherungspflichtiger Fahrräder und Segways innerhalb von Gebäuden  
(sofern vereinbart für Fahrradhandel und -verleih) 

• Ohne 

  Bargeld und Wertsachen sowie vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunter- 
lagen für Krankenkassen   

  - ohne Verschluß 24 h 1.000 € Ohne 

  - unter Verschluss in Behältnissen mit erhöhter Sicherheit (auch gegen Wegnah-
me) 

5.000 € Ohne 

  
- in gepanzerten Geldschränken oder mehrwandigen Stahlschränken der Sicher-

heitsstufe B (VDMA-Sicherheitsstufe) mit einem Mindestgewicht von 300 kg o-
der werkseitig vorgeschriebener Verankerung; eingemauerte Stahlwandschränke 
mit mehrwandiger Tür 

10.000 € Ohne 

  - in Wertschutzschränken der Stufe Euro/VDS I mit Verankerung 20.000 € Ohne 

  - in Wertschutzschränken der Stufe Euro/VDS II mit Verankerung 30.000 € Ohne 

  - in Wertschutzschränken der Stufe Euro/VDS III mit Verankerung 50.000 € Ohne 

  
Automaten mit Geldeinwurf in und an der Außenwand - ohne Bargeld -(gilt nicht für Geld-
spiel- und Unterhaltungsspielgeräte sowie Geldwechsler, Rückgeldgeber und Geldausgabe-
automaten) 

2.000 € Ohne 

  - Einschluss Bargeld Optional Ohne 

  Automaten mit Geldeinwurf im Gebäude - ohne Bargeld -(gilt nicht für Geldspiel- und Un-
terhaltungsspielgeräte sowie Geldwechsler, Rückgeldgeber und Geldausgabeautomaten) 2.000 € Ohne 

  - Einschluss Bargeld Optional Ohne 

  - Einschluss Spielautomaten - mit oder ohne Bargeld - Optional Ohne 
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10  SACHINHALT / BETRIEBSUNTERBRECHUNG 

  LEISTUNGSÜBERSICHT Versicherungssumme / 
Höchstersatzleistung 

Selbstbehalt 

  Versicherte Sachen (Fortsetzung) : 
  Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen und Besuchern(ohne Wertsachen und Kfz) • Ohne 

  
Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern, Patienten und Gästen von Beher-
bergungsbetrieben 
Feuer 

 
 

15.000 € 
Ohne 

  Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben(ohne Wertsachen und Kfz) 10.000 € Ohne 

  vorübergehend verliehen / vermietete Sachen  
(Geschirr, Besteck) (gilt nur für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe) 25.000 € Ohne 

  Sachen und Gebrauchsgegenstände von Patienten 
(Patientenhabe ohne Wertsachen und Kfz) 

2.500 € Ohne 

  Arzttaschen und -koffer, bewegliche, nicht fest installierte Boxen/Container inklusive Inhalt 
- zum Zeitwert - (gilt nur für Heilberufe)  - Feuer / Einbruchdiebstahl 5.000 € Ohne 

  Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors ohne Verschluss 500 € Ohne 

  Versicherungswerte : 
  Verkaufspreis für verkaufte lieferungsfertige eigene Erzeugnisse • Ohne 

  Verkaufspreis für lieferungsfertige eigene Erzeugnisse • Ohne 

  Verkaufspreis bei Großhandelsbetrieben • Ohne 

  Verkaufspreis für Tabake • Ohne 

  Verkaufspreis bei Einzelhandelsbetrieben der Textilbranche • Ohne 

  Kunstgegenstände • Ohne 

  Steuer und Zoll als Teil des Versicherungswerts • Ohne 

  Versicherungsort bzw. räumliche Geltung : 
  Betriebsräume • Ohne 

  Schaukästen und Vitrinen auf dem Versicherungsgrundstück und in dessen unmittelbarer 
Umgebung - Einbruchdiebstahl 5.000 € Ohne 

  Im Freien auf dem Grundstück bzw. Nutzfläche des Betriebes   

  - Feuer / Leitungswasser (ohne Zelte und Pavillons) • Ohne 

  - Feuer / Leitungswasser (Zelte, Pavillons, Bewirtschaftungsmöbel) 10.000 € Ohne 

  - Sturm (ohne Zelte, Pavillions) 2.000 € 10 %, 
mind. 50 € 

  - Sturm (Zelte, Pavillions, Bewirtschaftungsmöbel) 10.000 € 
20 %,  

mind. 50 € 

  - Einbruchdiebstahl (Schäden an Pavillons und deren Inhalt) 10.000 € 20 %, mind. 
2.000 € 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Feuer - / sofern vereinbart 
  Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion • Ohne 

  Überspannung durch Blitz oder atmosphärische Elektrizität • Ohne 

  Nutzwärme (u. a. Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie an 
deren Inhalt) • Ohne 

  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung • Ohne 

  Fahrzeuganprall von Straßen- oder Schienenfahrzeugen • Ohne 

  Seng- und Schmorschäden 2.000 € Ohne 

  Rauch- oder Russschäden - auch ohne Schadenfeuer - • Ohne 

  Radioaktive Isotope • Ohne 

  Überschalldruckwellen • Ohne 

  Böswillige Beschädigung • Ohne 

  Innere Unruhe, Streik, Aussperrung • Ohne 
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10  SACHINHALT / BETRIEBSUNTERBRECHUNG 

  LEISTUNGSÜBERSICHT Versicherungssumme / 
Höchstersatzleistung 

Selbstbehalt 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Einbruch / Diebstahl /Raub - / sofern vereinbart 
  Einbruchdiebstahl, Vandalismus infolge eines Einbruchs • Ohne 

  Raub innerhalb des Gebäudes oder auf dem Vers.-grundstück - ohne Wertsachen - • Ohne 

  Raub innerhalb des Vers.-grundstückes  - Bargeld, Vorräte und sonstige Sachen - 50.000 € Ohne 

  Raub auf Transporten durch VN oder Arbeitnehmer(EU, Andorra, Schweiz, Liechtenstein,  
Island und Norwegen) 20.000 € Ohne 

  Transporte ohne Mitwirken des Versicherungsnehmers: Erpressung und Betrug 2.000 € Ohne 

  Diebstahl von Schaufensterinhalten, ohne dass der Täter den Versicherungsort betritt 5.000 € Ohne 

  Diebstahl fest montierter Firmen-, Praxisschilder und Werbeanlagen auf und außerhalb des 
Versicherungsgrundstückes 

2.000 € Ohne 

  Diebstahl von Bewirtschaftungsmöbeln 10.000 € Ohne 

  Diebstahl von Bargeld und vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunterlagen für 
Krankenkassen 250 € Ohne 

  
Diebstahl von Krankenkassenrezepten, Krankenkassenabrechnungsscheinen, Ersatzbehand-
lungsscheinen in Behältnissen, die eine erhöhte Sicherheit gegen die Wegnahme der  
Behältnisse selbst bieten 

2.000 € Ohne 

  Diebstahl von Arzttaschen und -koffer, bewegliche, nicht fest installierte Boxen/Container 
inklusive Inhalt - zum Zeitwert - (gilt nur für Heilberufe) 5.000 € Ohne 

  
Diebstahl von Automaten mit Geldeinwurf in und an der Außenwand - ohne Bargeld -(gilt 
nicht für Geldspiel- und Unterhaltungsspielgeräte sowie Geldwechsler, Rückgeldgeber und 
Geldausgabeautomaten) 

2.000 € Ohne 

  Unterschlagung nicht versicherungspflichtiger Fahrräder und Segways auf Probefahrten 
(sofern vereinbart für Fahrradhandel und -verleih) 2.000 € 250 € 

  Diebstahl nicht versicherungspflichtiger Geschäftsfahrräder, Segways und  
Krankenfahrstühle innerhalb Deutschlands 1.000 € Ohne 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Leitungswasser - / sofern vereinbart 
  Nässeschäden : 

  Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen 
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich • Ohne 

  bestimmungswidriger Austritt von aus: • Ohne 

  - Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen 
Schläuchen • Ohne 

  - Mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen  
Einrichtungen • Ohne 

  - Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung • Ohne 

  - Klima- und Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen • Ohne 

  - Ortsfesten Wasserlöschanlagen • Ohne 

  - Wasserbetten und Aquarien • Ohne 

  - Regenwasserfallrohre innerhalb des Gebäudes • Ohne 

  Bruchschäden : 
  Frostbedingte und sonstige Bruchschäden innerhalb versicherter Gebäude an:   

  - Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung und den damit verbundenen 
Schläuchen • Ohne 

  - Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung- sowie Klima- und Wärmepumpen 
oder Solarheizungsanlagen 

• Ohne 

  - Rohren von ortsfesten Wasserlöschanlage • Ohne 

  - Sonstige Bruchschäden an Armaturen 1.000 € Ohne 

  Frostbedingte Bruchschäden innerhalb versicherter Gebäude an: • Ohne 

  - Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen sowie deren An-
schlussschläuchen • Ohne 

  - Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern und vergleichbaren Teilen der Warmwasser- 
und Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen 

• Ohne 

  Frostbedingte und sonstige Bruchschäden außerhalb versicherter Gebäude : • Ohne 

  - Zuleitungsrohren der Wasserversorgung, Rohren der Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen • Ohne 
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10  SACHINHALT / BETRIEBSUNTERBRECHUNG 

  LEISTUNGSÜBERSICHT Versicherungssumme / 
Höchstersatzleistung 

Selbstbehalt 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Sturm - / sofern vereinbart 
  Mindestwindstärke 8 Ohne 

  Hagel • Ohne 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Elementar - / sofern vereinbart 

  
Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch 
(Nur Zürs-Zone 1 + 2) 

• 
Höchstentschädigung 

6.000.000 € 
1.000 € 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Unbenannte Gefahren - / sofern vereinbart 

  
Zerstörung oder Beschädigung durch unvorhergesehene Gefahren • 

Höchstentschädigung 
2.000.000 € 

10% 
mind. 1.000 € 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Betriebsunterbrechung (KBU) - / sofern vereinbart 
  Ertragsausfall – Sonderregelung WIFO geht dieser Klausel vor • 48 h 

  Haftzeit / Monate 12 Monate Ohne 

  Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen • Ohne 

  Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke in Deutschland - bis zu 6 Monate - 50.000 € Ohne 

  Überspannung durch Blitz oder atmosphärische Elektrizität 10.000 € 1.000 € 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Betriebsunterbrechung (MBU) - / sofern vereinbart 
  Ertragsausfall fortlaufender Kosten und Betriebsgewinne • 48 h 

  Haftzeit / Monate 12, 18 oder Monate Ohne 

  Nachhaftung 20% der VSU Ohne 

  Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen • Ohne 

  Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke in Deutschland - bis zu 6 Monate - 50.000 € 1.000 € 

  Anschlussgleise und Wasserstraßenanschlüsse, Radioaktive Isotope • Ohne 

  Verlust, Veränderung oder Nichtverfügbarkeit von nicht duplizierten Daten und  
Programmen • Ohne 

  Zulieferer-Rückwirkungsschäden innerhalb Deutschlands 100.000 € 10.000 € 

  Rückwirkungsschäden dokumentierter Abnehmer innerhalb Deutschlands Optional Ohne 

  Gefahr Feuer : 

  Überspannung durch Blitz oder atmosphärische Elektrizität, Implosion, Verpuffung • Ohne 

  Nutzwärme (u. a. Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie 
an deren Inhalt) 

• Ohne 

  Bestimmungswidriges Ausbrechen glühendflüssiger Metallschmelzen • Ohne 

  Fahrzeuganprall, Rauch- oder Russschäden, Überschalldruckwellen, Böswillige Beschädi-
gung, Innere Unruhe, Streik, Aussperrung • Ohne 

  Gefahr Leitungswasser : 

  Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Wasserlöschanlagen • Ohne 

  Regenwasserfallrohre innerhalb des Gebäudes • Ohne 
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10  SACHINHALT / BETRIEBSUNTERBRECHUNG 

  LEISTUNGSÜBERSICHT Versicherungssumme / 
Höchstersatzleistung 

Selbstbehalt 

  Versicherte Kosten 
  Alle Gefahren : 
  Schadenabwendungs- und -minderungsmaßnahmen • Ohne 

  Schadenfeststellung und -ermittlung • Ohne 

  Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzmaßnahmen • Ohne 

  Abbruch-, Aufräumungs-, und Abfuhr- und Isolierungskosen für radioaktiv  
verseuchte Sachen • Ohne 

  Verkehrssicherungsmaßnahmen • Ohne 

  Provisorische Sicherungsmaßnahmen 10.000 € Ohne 

  Regiekosten ab Schäden > 10.000 € 1.000 € Ohne 

  Sachverständigenverfahren ab Schäden > 25.000 € • Ohne 

  Mehraufwand durch Preissteigerungen • Ohne 

  Mehraufwand durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen • Ohne 

  Mehraufwand durch Technologiefortschritt • Ohne 

  Mehraufwand für umweltschonende Hauswirtschaftsgeräte 25.000 € Ohne 

  
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten 
Programmen, individuellen Daten und individuellen Programmen sowie Röntgenaufnahmen 
und schriftliche Ergebnisse von Laboruntersuchungen 

• Ohne 

  Aufgebots- und Wiederherstellungskosten von Wertpapieren und sonstigen Urkunden 10.000 € Ohne 

  Rückreisekosten ab Schäden > 10.000 € 5.000 € Ohne 

  Gefahr Feuer : 
  Feuerlöschkosten, Dekontamination von Erdreich • Ohne 

  Freiwillige Zuwendungen für Brandhelfer 3.000 € Ohne 

  Gefahr Einbruchdiebstahl : 

  Beseitigung von Gebäudeschäden und Schäden an Schaukästen und Vitrinen –o. Verglasun-
gen • Ohne 

  Schlossänderungskosten an Türen ohne Tresorräume • Ohne 

  Erweiterte Schlossänderungskosten (Verlust von Schlüsseln für Tresorräumen  
und Behältnissen) 

15.000 € Ohne 

  Bewachung versicherter Sachen bis zu 48 h 2.500 € Ohne 

  Gefahr Leitungswasser : 
  Mehraufwendungen bei Wasser- und Gasverlust (Medienverlust) 10.000 € Ohne 

  KBU : 
  Zusätzliche Standgelder und ähnliche Aufwendungen 10.000 € 1.000 € 

  Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen 10.000 € 1.000 € 

  Vertragsstrafen 10.000 € 1.000 € 

  Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch behördlich angeordnete Wiederherstel-
lungs- oder Betriebsbeschränkungen 

• Ohne 

  Sachverständigenverfahren ab Schäden > 25.000 € • Ohne 

  MBU : 

  Zusätzliche Standgelder und ähnliche Aufwendungen, Wertverluste und zusätzliche Auf-
wendungen, Vertragsstrafen • 

20% 
mind. 1.000 € 

  Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch behördlich angeordnete Wiederherstel-
lungs- oder Betriebsbeschränkungen 

• Ohne 

  Sachverständigenverfahren ab Schäden > 25.000 € • Ohne 

  GLASBRUCH : 

  
Kosten für Notverschalung / -verglasungen, Entsorgungskosten, Sonderkosten, Erneuerung 
von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien, Beseitigung 
von Hindernissen, Kräne und Gerüste, Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlä-
gen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 

im Rahmen der vereinbarten 
Höchstentschädigung 

Ohne 
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  LEISTUNGSÜBERSICHT Versicherungssumme / 
Höchstersatzleistung 

Selbstbehalt 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Betriebsschliessung - / sofern vereinbart 

  Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger (Keuchhusten, Pocken, Rotz, Scharlach, 
Tetanus, Trachom, Zytomegalie) • Ohne 

  Ertragsausfall 30-fache der Tagesent-
schädigung Ohne 

  Desinfektion für Betriebsräume/ -einrichtungen 
5-fache der Tagesent- 

schädigung Ohne 

  Desinfektion, Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung von Vorrä-
ten und Waren 10.000 € Ohne 

  Tätigkeitsverbot für beschäftigte Personen und den Betriebsinhaber oder seinen im Betrieb 
mitarbeitenden Ehegatten/Lebens-partner bis zu 6 Wochen seit Anordnung 

30-fache der Tagesent-
schädigung Ohne 

  Ermittlungs- und Beobachtungsmaßnahmen 5-fache der Tagesent- 
schädigung Ohne 

  zusätzliche Werbekosten 3.000 € Ohne 

  Wartezeit 4 Wochen Ohne 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Ergänzende Gefahren - / sofern vereinbart 

  

Zerstörung oder Beschädigung durch unvorhergesehene Gefahren sowie Abhandenkommen 
durch Diebstahl von technischen Betriebseinrichtungen : 

- Bürokommunikationstechnik 
- Sämtliche dem Betrieb dienenden elektrotechnischen und elektronischen Anlagen 

und Geräte sowie Maschinen und maschinellen Einrichtungen 
- Mobiles Risiko ausschließlich für Laptops, Notebooks, Organizer, Mobiltelefone, 

Smartphones, Tablet-PC bis Gerätealter 2 Jahre 

 
 

• 
Optional 

 
Optional 
1.000 € 

 
 

250 € 
 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Glasbruch - / sofern vereinbart 

  

Außen- und Innenverglasung der vom Versicherungsnehmer genutzten Räumlichkeiten, 
Einrichtung (Glasscheiben bzw. synthetische Glasscheiben aus Acryl) : 

- Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Glas und Kunststoff 
- Glasbausteine und Profilbaugläser 
- Glaskeramik-Kochflächen, Aquarien und Terrarien 
- künstlerische bearbeitete Glasscheiben,-platten und –spiegel 
- Blei-, Messing- oder Eloxalverglasung, transparentes Glasmosaik 
- Waren und Dekorationsmitteln 
- Werbeanlagen: Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen); Firmenschilder; 

Transparente 

 
1.250 € je Scheibe und 

Werbeanlage / 
5.000 € je Schaden 

 
Oder 

 
vereinbarte Höchstent-

schädigung 

Ohne 

  Versicherte Gefahren und Schäden – Werkverkehr / Autoinhalt - / sofern vereinbart 

  
Verlust oder Beschädigung von ausschließlich betriebsüblichen Gütern und Teilen der Be-
triebs- und Geschäftsausstattung und zu betrieblichen Zwecken mitgeführten Arbeitsgeräten 
(Arztkoffer incl. Inhalt, Maschinen, Apparate, Werkzeuge), Ausstellungsgüter und  
Musterkollektionen: 

vereinbarte Erstrisiko-
summe je Fahrzeug und 

Anhänger 
250 € 

  - Höhere Gewalt im Sinne von Naturereignissen, Raub und räuberische Erpressung • Ohne 

  - Diebstahl mit dem ganzen Fahrzeug und Einbruchdiebstahl in das umschlossene 
und verschlossene Fahrzeuge 

• 
 Ohne 

  
- Diebstahl mit dem Fahrzeug und Einbruchdiebstahl in das Fahrzeug zwischen 22.00 

Uhr und 6.00 Uhr (sofern das Fahrzeug in einer verschlossenen Einzelgarage abge-
stellt war keine SB) 

 
• 
 

20%  
mind. 250 € 
max. 2.500 €  

  - Unfall des Transportmittels •  

  - Unfälle beim Be- und Entladen von Handelsgütern und anderen Gütern, die nicht 
zum ständigen Gebrauch des Versicherungsnehmers bestimmt sind 

• 
 200 € 

  Höchstmöglicher Ladungswert einschließlich Arbeitsgeräte und Werkzeuge je Fahrzeug ein-
schließlich Anhänger 

15.000 € 
Ohne 

  Arbeitsgeräte wie PCs, Laptops, Netbooks, Notebooks, Tablet-PCs u.ä. 2.500 € Ohne 

  Mobiltelefone, Smartphones, Organizer, Digicam, Camcorder u.ä. 400 € Ohne 

  
Während der Zeit, in der das beladene Fahrzeug am Domizil / Betriebsgrundstück des Versi-
cherungsnehmers, seines Fahrers oder Beauftragten vor Beginn oder nach Beendigung ab- / 
eingestellt ist 

 
• 
 

Ohne 

  Notbremsungen und Ausweichmanöver durch verkehrsbedingte Umstände, soweit hierfür der 
Beweis erbracht werden kann und ohne diese Maßnahme es zu einem Unfall gekommen wäre 

• 
 

10% 
mind. 100 € 

  Schäden und Verluste infolge eines ersatzpflichtigen Schadens am Reisegepäck der Transport-
begleiter (Bargeld und Telefonkosten max. 50 €) 

1.000 € 
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 www.wifo.com  |  info@wifo.com  |  Fon: 0 72 42 - 930 - 325  |  Fax: -100  |  Handelsregister: HRB 10 53 86, Amtsgericht  
Mannheim  |  Ust-ID-Nr.: DE 14 36 06 343  |  Sitz d. Gesellschaft: Rheinstetten  |  Geschäftsführer: Karl Burkart 

10  SACHINHALT / BETRIEBSUNTERBRECHUNG 

  LEISTUNGSÜBERSICHT Versicherungssumme / 
Höchstersatzleistung 

Selbstbehalt 

  Versicherte Gefahren und Schäden – (Tief-)Kühlgut - / sofern vereinbart 

  
Schäden durch den Verderb von Waren (einschließlich Halbfabrikate und Rohstoffe), solange 
sie in den im Versicherungsschein bezeichneten (Tief-)kühlanlagen (Tiefkühlräume, -truhen, -
vitrinen, Gemeinschaftsgefrieranlagen, Kühlschränken) lagern. 

Vereinbarte  
Erstrisikosumme 10% mind. 50 € 

  
Sachschäden durch Sole, Ammoniak oder andere Kältemittel, Nichteinhaltung der vorge-
schriebenen oder üblichen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, Versagen oder Niederbrechen 
der maschinellen Kühleinrichtungen 

• 
 

10% mind. 50 € 

  Sachschäden durch Wasser jeder Art • 10% mind. 50 € 

  Sonstige Besonderheiten  

  
Wird von ausführenden Handwerkern, deren Angestellten oder Arbeitern Sicherungsvorschrif-
ten wider Willen und Wissen des Versicherungsnehmers verletzt, so ist dieser dafür nicht ver-
antwortlich (Handwerkerklausel) 

•  

  Keine Gefahrerhöhung durch Baugerüst •  

  Verzicht auf die nächstfällige Prüfung der elektrischen Anlagen, falls bei einer Prüfung nach SK 
3602 keine erheblichen Mängel festgestellt werden 

•  

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbeaufsichtsamt oder die Berufs-
genossenschaft schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht •  

  Das Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen Räumen als Garagen gilt nicht als Obliegen-
heitsverletzung (Garagenklausel) 

Optional 
  

  Bedingungs-Update-Garantie •  

  Bei den Leistungsübersichten handelt es sich lediglich um eine Auflistung von Stichworten. 
Detailliert definierte Deckungsumfänge sind den jeweiligen Bedingungen zu entnehmen. 
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